
Arbeitsrechtsregelung  

zur Änderung des BAT-KF – Lehrkräfte in der Pflege 

Vom 15. Mai 2019 

 

 

§ 1 

Änderung des Allgemeinen Entgeltgruppenplans zum BAT-KF 

Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF (AEGP-BAT-KF) – Anlage 1 zum BAT-KF, 
der zuletzt durch die Arbeitsrechtsregelung vom 18. Juni 2018 geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  

 
1. In die Gliederung wird folgende Ziffer 3.12 nach Ziffer 3.11 angefügt: 

„3.12. Lehrkräfte in der Pflege“ 
 

2. In den Berufsgruppen wird folgende Berufsgruppe nach der Berufsgruppe 3.11 angefügt: 
 

„3.12. Lehrkräfte in der Pflege1 

 

 

Fallgruppe Tätigkeitsmerkmal Entgeltgruppe 

1. Lehrkräfte 9 

2. Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation2 10 

3. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulausbildung3 und 
entsprechender Tätigkeit sowie Lehrkräfte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben 

11 

4. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulausbildung4 und entsprechender Tätigkeit sowie Lehr-
kräfte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben5 

12 

5. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hoch-
schulausbildung4 und erfolgreich absolviertem Vorberei-
tungsdienst (Referendariat)6 und entsprechender Tätigkeit 

13 

6. Stellvertretende Schulleitung bis 150 Schülerinnen und 
Schüler 

13 

7. Schulleitungen bis 150 Schülerinnen und Schüler 14 

8. Stellvertretende Schulleitungen ab 150 Schülerinnen und 
Schüler 

14 

9. Schulleitungen ab 150 Schülerinnen und Schüler 15 

s.balzer
Schreibmaschinentext
Anlage 1



Anmerkungen: 

1 Der Berufsgruppenplan gilt für Lehrkräfte, die in der Alten- oder Krankenpflege, in Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege sowie im Gesundheits- und Sozialwesen an Ge-
sundheits- und Krankenpflegeschulen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeschulen 
und Fachseminaren oder Fachschulen für Altenpflege (Pflegeschulen) zur Ausbildung 
der Fachkräfte und im Bereich der Pflegehilfe unterrichten. 

2 Eine entsprechende Zusatzqualifikation liegt vor, wenn eine Weiterbildung zum/zur Un-
terrichtspfleger/in erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei Lehrkräften, die nicht von Satz 1 
erfasst sind, liegt eine entsprechende Zusatzqualifikation vor, wenn mindestens 720 
Stunden zu mindestens je 45 Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht innerhalb von 
zwei Jahren und bei berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von längstens drei Jahren 
vermittelt worden sind. 

3 Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne 
des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach 
§ 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. Die Ab-
schlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits min-
destens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangs-
berechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regel-
studienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prü-
fungssemester o. ä. – vorschreibt. Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelun-
gen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in ak-
kreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. Ein Abschluss an einer 
ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, 
wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hoch-
schulabschluss gleichwertig anerkannt wurde. 

4 Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium 
an einer Universität, pädagogischen Hochschule, Kunsthochschule oder an einer nach 
Landesrecht anerkannten staatlichen Hochschule (außer Fachhochschulen) mit einer 
ersten Staatsprüfung, mit einer Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet 
worden ist oder mit einer Masterprüfung beendet wurde. Diesen Prüfungen steht eine 
Promotion oder die akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophi-
schen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprü-
fung, einer Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbil-
dungsvorschriften nicht vorgesehen ist. Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung im Sinne des Satz 1 setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Stu-
diengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (all-
gemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine 
andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung er-
fordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – 
ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. ä. – vorschreibt. Ein Bachelorstudi-
engang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semestern 
für den Abschluss vorgeschrieben sind. Der Masterstudiengang muss nach den Rege-
lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von 
der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab-
schluss gleichwertig anerkannt wurde. 

5 Gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten im Sinne der 
Fallgruppe 4 liegen vor, wenn Bestandsschutz nach § 65 Absatz 4 Nr. 3 Pflegeberufe-



gesetz gegeben ist und die Lehrkraft auf Masterniveau ausgebildet wurde. Dies setzt 
mindestens eine Regelstudienzeit von acht Semestern voraus. 

6 Die konkreten Voraussetzungen sowie der Ablauf und die Dauer des Vorbereitungs-
dienstes werden von den einzelnen Bundesländern geregelt. In der Regel ist eine be-
standene erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder ein Lehramt bezogener Masterab-
schluss (Master of Education) einer Hochschule die wesentliche Voraussetzung, um den 
Vorbereitungsdienst für das entsprechende Lehramt absolvieren zu können. Der Vorbe-
reitungsdienst dauert zwischen 18 und 24 Monaten. Er endet mit der zweiten Staatsprü-
fung.“  

 

§ 2 

Änderung des Entgeltgruppenplanes zum BAT-KF für Angestellte im Pflegedienst 

Der Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Angestellte im Pflegedienst (Pflegepersonal-
Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – PEGP.BAT-KF) – Anlage 2 zum BAT-KF, der zuletzt 
durch die Arbeitsrechtsregelung vom 19. September 2012 geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:  

 

1. Teil A. Pflegepersonal, das unter § 8 Absatz 6 Satz 1 BAT-KF fällt wird wie folgt geändert: 

Aus Anlage 2 zum BAT-KF für Angestellte im Pflegedienst (Pflegepersonal – Entgelt-
gruppenplan zum BAT-KF – PEGP.BAT-KF), Abschnitt A „Pflegepersonal, das unter § 8 
Absatz 6 Satz 1 BAT-KF“ fällt, wird wie folgt geändert: 

a) In der Entgeltgruppe 9b werden Fallgruppe 10 und 20 unter Beibehaltung der Angabe 
der Ziffer gestrichen. 

b) In der Entgeltgruppe 9c werden Fallgruppe 9, 10, 19 und 20 unter Beibehaltung der 
Angabe der Ziffer gestrichen. 

c) In der Entgeltgruppe 9d werden Fallgruppe 7, 8, 9, 15 und 16 unter Beibehaltung der 
Angabe der Ziffer gestrichen. 

d) In der Entgeltgruppe 10a werden Fallgruppe 6, 7 und 10 unter Beibehaltung der Anga-
be der Ziffer gestrichen. 

e) In der Entgeltgruppe 11a wird Fallgruppe 4 unter Beibehaltung der Angabe der Ziffer 
gestrichen. 

 

2. In den Anmerkungen werden die Ziffern 17, 19, 26 und 28 unter Beibehaltung der Angabe der 
Ziffer gestrichen. 

 

 

§ 3 

Überleitung 

(1) Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Lehrkräfte in der Pflege, die am 30. Juni 2019 in ei-
nem Arbeitsverhältnis, auf das der BAT-KF Anwendung findet, stehen, und das nach dem  
1. Juli 2019 fortbesteht. 
 



(2) Die Mitarbeitenden werden der Entgeltgruppe zugeordnet, deren Tätigkeitsmerkmale ihre 
Tätigkeit überwiegend entspricht. 
 
(3) Die Stufenfindung richtet sich nach § 14 Absatz 5 BAT-KF in entsprechender Anwen-
dung. 
 
(4) Mitarbeitende, deren bisheriges Entgelt (Tabellenentgelt einschließlich eines gegebenen-
falls zustehenden Garantiebetrages oder einer gegebenenfalls zustehenden Ausgleichszula-
ge nach § 14 Absatz 4 BAT-KF und einer etwaigen am 30. Juni 2019 nach § 7 der Arbeits-
rechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-
KF zustehenden Besitzstandszulage) vor Überleitung nach dieser Arbeitsrechtsregelung hö-
her ist als das Entgelt, das sie nach der Überleitung erhalten würden, erhalten die Differenz 
zwischen ihrem bisherigen und jetzigen Entgelt als Besitzstandszulage. Diese Besitzstands-
zulage wird bei Stufensteigerungen in vollem Umfang auf den Stufengewinn angerechnet. 
Die Besitzstandszulage verändert sich bei Entgeltanpassungen um denselben Vomhundert-
satz bzw. in demselben Umfang wie das Entgelt der derzeitigen Stufe der jeweiligen Entgelt-
gruppe des Mitarbeitenden. 
 
(5) Mitarbeitende, deren bisheriges Entgelt (Tabellenentgelt einschließlich eines gegebenen-
falls zustehenden Garantiebetrages oder einer gegebenenfalls zustehenden Ausgleichszula-
ge nach § 14 Absatz 4 BAT-KF und einer etwaigen am 30. Juni 2019 nach § 7 der Arbeits-
rechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge der Neufassung des BAT-KF und MTArb-
KF zustehenden Besitzstandszulage) vor Überleitung nach dieser Arbeitsrechtsregelung 
mindestens vier v.H. niedriger ist als das Entgelt, das sie nach der Überleitung erhalten wür-
den, erhalten abweichend von § 12 Absatz 1 Satz 2 BAT-KF in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 
längstens 30. Juni 2025 Entgelt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
 
a) Grundlage der Entgeltberechnung bleibt für die Dauer der Überleitung das jeweils gülti-

ge Tabellenentgelt gemäß der Eingruppierung zum 30. Juni 2019 einschließlich eines 
gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages oder einer gegebenenfalls zustehenden 
Ausgleichszulage nach § 14 Absatz. 4 BAT-KF und einer etwaigen am  
30. Juni 2019 nach § 7 der Arbeitsrechtsregelung zu Übergangsregelungen im Zuge 
der Neufassung des BAT-KF und MTArb-KF zustehenden Besitzstandszulage.  

b) Ab 1. Juli 2019 erhalten diese Mitarbeitenden eine Zulage in Höhe von vier v.H. ihres 
bisherigen Entgelts gemäß Buchstabe a). 

c) Die restliche prozentuale Tabellensteigerung wird grundsätzlich gleichmäßig auf bis zu 
fünf Jahre verteilt, wobei der Mitarbeitende pro Jahr jeweils zum 1. Juli mindestens eine 
Steigerung in Höhe von vier v.H. auf das Entgelt gemäß Buchstabe a) zuzüglich der 
Zulage erhält, bis das endgültige Tabellenentgelt gemäß Eingruppierung zum  
1. Juli 2019 erreicht ist. Verbleibt in einem Jahr von der Gesamtsteigerung weniger als 
vier v.H. auf das Entgelt gemäß Buchstabe a), so erhält der Mitarbeitende ab diesem 
Zeitpunkt anstelle der Zulage das Entgelt gemäß Eingruppierung zum 1. Juli 2019. 

d) Die Zulage nimmt vollumfänglich an zwischenzeitlichen Tariferhöhungen teil. Maßgeb-
lich für die Erhöhung der Zulage sind die Entgeltgruppe und die Stufe der Eingruppie-
rung zum Zeitpunkt der Erhöhung. 

e) Sofern während der zeitlichen Streckung Stufensteigerungen stattfinden, erhöht sich 
die Zulage um die betragsmäßige Differenz zwischen der alten und neuen Stufe. 

f) Bei Änderungen der vertraglich festgelegten Arbeitszeit erhöht oder vermindert sich die 
Zulage im gleichen Verhältnis. 

 



Spätestens ab 1. Juli 2025 ist das volle Entgelt entsprechend der Eingruppierung gemäß § 
12 Absatz 1 Satz 2 BAT-KF an die betroffenen Mitarbeitenden zu zahlen. 

 

(6) Werden die Mitarbeitende, die nach dem 30. Juni 2019 Entgelt gemäß Absatz 4 oder Ab-
satz 5 erhalten, höhergruppiert, gilt § 14 Absatz 4 BAT-KF entsprechend. Werden Mitarbei-
tende, die nach dem 30. Juni 2019 das Entgelt gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 erhalten, her-
abgruppiert, erhalten sie in der niedrigeren Entgeltgruppe das Entgelt nach der regulären 
Stufe, deren Betrag unterhalb des Entgelts inklusive Besitzstandszulage oder Zulage nach 
Absatz 5 liegt, jedoch nicht weniger als bei einer Neueinstellung. Im Übrigen gilt § 14 Absatz 
4 BAT-KF entsprechend. 

 

(7) Durch Dienstvereinbarung gemäß § 36 BAT-KF kann eine für die Mitarbeitenden günsti-
gere Streckung des Überleitungsgewinns vereinbart werden oder auf die Streckung verzich-
tet werden. 

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juli 2019 in Kraft. 
 
 
Dortmund, 15 Mai 2019  Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
       Arbeitsrechtliche Kommission  
        Der Vorsitzende 
 

 



Arbeitsrechtsregelung  

zur Änderung des BAT-KF – § 7 Absatz 6  

Vom 15. Mai 2019 

 

 

§ 1 

Änderung des BAT-KF 

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch die 

Arbeitsrechtsregelung vom 23. Januar 2019 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

 

In § 7 Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „regelmäßige Arbeitszeit (§ 6 Absätze 1 bis 3 und 

5)“ durch die Wörter „individuell festgesetzte Arbeitszeit der oder des Mitarbeitenden“ ersetzt. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 15. Mai 2019 in Kraft. 

 

 

Dortmund, den 15. Mai 2019 Rheinisch-Westfälisch-Lippische 

 Arbeitsrechtliche Kommission 

 Der Vorsitzende 

 
 

s.balzer
Schreibmaschinentext
Anlage 2



Arbeitsrechtsregelung  

zur Änderung des BAT-KF – § 20 Absatz 6  

Vom 15. Mai 2019 

 

 

§ 1 

Änderung des BAT-KF 

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch die 

Arbeitsrechtsregelung vom 23. Januar 2019 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

 

§ 20 Absatz 6 wie folgt geändert: 

 

a) Folgende Sätze 7 und 8 werden eingefügt: 

„Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der individuel-

len Arbeitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalen-

dermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individuellen Daten zu ermitteln. 

Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum 

zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitsta-

ge zu teilen.“ 

 

b) Sätze 7 bis 9 werden Sätze 9 bis 11. 

 

c) Satz 10 wird wie folgt gefasst: 

„Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, blei-

ben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 die für diese Ausfalltage auf Basis des 

Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst unberücksichtigt.“ 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 15. Mai 2019 in Kraft. 

 

 

Dortmund, den 15. Mai 2019 Rheinisch-Westfälisch-Lippische 

 Arbeitsrechtliche Kommission 

 Der Vorsitzende 

s.balzer
Schreibmaschinentext
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Arbeitsrechtsregelung  
zur Änderung des BAT-KF - Bereitschaftsentgelte 

 
Vom 15. Mai 2019 

 
 
 
 
 

§ 1  

Änderung des BAT-KF zum 1. Juni 2018  

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch die 
Arbeitsrechtsregelung vom 23. Januar 2019 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  
 
Anlage 5 Nr. 2 erhält die aus Anhang 1 ersichtliche Fassung. 

 
 

§ 2  

Änderung des BAT-KF zum 1. Dezember 2018 

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), zuletzt geändert 
durch § 1 dieses Artikels, wird wie folgt geändert:  
 
Anlage 5 Nr. 2 erhält die aus Anhang 2 ersichtliche Fassung. 

 
 

§ 3  

Änderung des BAT-KF zum 1. März 2020 

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), zuletzt geändert 
durch § 2 dieses Artikels, wird wie folgt geändert:  

 
Anlage 5 Nr. 2 erhält die aus Anhang 3 ersichtliche Fassung. 
 

 
§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.  

Abweichend hiervon treten 

a) § 2 am 1. Dezember 2018 

b) § 3 am 1. März 2020 

in Kraft. 

 

 

Dortmund, den 15. Mai 2019  Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
 Arbeitsrechtliche Kommission 
 Der Vorsitzende 

s.balzer
Schreibmaschinentext
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Anhang 1 zu § 1  
 

Bereitschaftsentgelte in Euro 
Anlage 5 zum BAT-KF 

 
 

2. Mitarbeitende, die auf die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet 

 
gültig vom 1. Juni 2018 bis 30. November 2018 

 
Entgeltgruppe Stundenentgelt 

12a 27,69 

11b 25,88 

11a 24,46 

10a 22,88 

9d 22,05 

9c 21,27 

9b 20,31 

9a 19,98 

8a 19,07 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 
6 sowie einer individuellen 
Zwischen- oder Endstufe oberhalb 
der Stufe 5 der KR-
Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 9a 

7a 18,32 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 
sowie einer individuellen Zwischen- 
oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 
KR-Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 8a 

4a 16,95 

3a 15,70 

2a 14,93 

 
  



Anhang 2 zu § 2  
Bereitschaftsentgelte in Euro 

 
Anlage 5 zum BAT-KF 

 
 

2.  Mitarbeitende, die auf die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet 
 
gültig vom 1. Dezember 2018 bis 29. Februar 2020 

 
Entgeltgruppe Stundenentgelt 

12a 28,60 

11b 26,73 

11a 25,26 

10a 23,64 

9d 22,78 

9c 21,97 

9b 20,98 

9a 20,64 

8a 19,69 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 
6 sowie einer individuellen 
Zwischen- oder Endstufe oberhalb 
der Stufe 5 der KR-
Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 9a 

7a 18,92 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 
sowie einer individuellen Zwischen- 
oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 
KR-Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 8a 

4a 17,51 

3a 16,22 

2a 15,42 

  



Anhang 3 zu § 3  
Bereitschaftsentgelte in Euro 

 
Anlage 5 zum BAT-KF 

 
2. Mitarbeitende, die auf die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet 

 
gültig ab 1. März 2020 

 
Entgeltgruppe Stundenentgelt 

12a 28,90 

11b 27,01 

11a 25,53 

10a 23,88 

9d 23,01 

9c 22,20 

9b 21,20 

9a 20,86 

8a 19,90 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 
6 sowie einer individuellen 
Zwischen- oder Endstufe oberhalb 
der Stufe 5 der KR-
Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 9a 

7a 19,12 

Für Beschäftigte, die Entgelt nach 
der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 
sowie einer individuellen Zwischen- 
oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 
KR-Anwendungstabelle erhalten, 
richtet sich das 
Bereitschaftsdienstentgelt nach der 
Entgeltgruppe 8a 

4a 17,69 

3a 16,39 

2a 15,58 

 
 

 


